
Anlage 3 
(zu Nummer 7.3 Abs. 1 Buchst. c) 

 

                                       
(Zuwendungsempfänger/verbindlicher 
Ansprechpartner) 

 (Ort)                         (Datum) 

 
 
 
Landesverwaltungsamt 
Referat 307 
Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) Ihr Zeichen:        
 
 
 
 
 
 

Zuwendungsanforderung 
für Projekte zur Stärkung des regionalen  

Schienengüterverkehrs in Sachsen-Anhalt 
 
 

Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom        Az.:       

werden die Mittel für das folgende Projekt angefordert:  

      

      

 
 
Mit dem Bauvorhaben wurde am _______________begonnen. 
 
 
 

Für das oben genannte Projekt sind Zuwendungen in Höhe von insgesamt 

                                   
für das laufende  
Haushaltsjahr  
bewilligt worden                                            bisher                                            Euro  

 
 
für das laufende 
Haushaltsjahr 
gezahlt worden.                                      bisher  Euro 
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Nach dem vorgelegten Vergabeergebnis betragen die zuwendungsfähigen Ausgaben 

       Euro  

 

 

Für die oben genannte Baumaßnahme ist/sind 

 bis zum       folgende Zahlungsverpflichtung(en) erfüllt worden: 

       

 bis zum       folgende Zahlungsverpflichtung(en) zu erfüllen: 

       
 
(Berechnung der zuwendungsfähigen Ausgaben) 

 

Die Zuwendungsanforderung (gegebenenfalls Abschlagszahlung) wird wie folgt berechnet:  
(Zutreffendes bitte unterstreichen): 

Es wurden bereits folgende Abschlagszahlungen geleistet:  Euro 

 am       Euro 

 am       Euro 

 Summe:       Euro 
*Fördersatz gemäß Zuwendungsbescheid 

 

Es wird deshalb (Zutreffendes bitte ankreuzen oder unterstreichen) 

 eine weitere Zuwendungszahlung   

 die Auszahlung des Gesamtbetrages   

in Höhe von       Euro   

beantragt.    

Die Überweisung soll im Monat       erfolgen. 

an: Kreditinstitut:        

 Bankleitzahl:        

 Konto-Nr.:        

 IBAN:   

 BIC:   
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Ich erkläre, dass die Mittel innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung bei Einsatz 
anteiliger Eigenmittel für fällige Zahlungen verbraucht werden. 
 
Es ist mir bekannt, dass nicht innerhalb der Zweimonatsfrist (ab Auszahlung) zweckentsprechend 
verwendete Mittel mit 5 v. H. über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
zu verzinsen sind. 
 

 

 

 

      
(Rechtsverbindliche Unterschrift(en)/Stempel) 

 

 


